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§ 97a
Wer ein Geheimnis, das wegen eines der in § 93 

Abs. 2 bezeichneten Verstöße kein Staatsgeheimnis ist, 
einer fremden Macht oder einem ihrer Mittelsmänner 
mitteilt und dadurch die Gefahr eines schweren Nach
teils für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland herbeiführt, wird wie ein Landesverrä
ter (§ 94) bestraft. § 96 Abs. 1 in Verbindung mit 
§ 94 Abs. 1 Nr. 1 ist auf Geheimnisse der in Satz 1 
bezeichneten Art entsprechend anzuwenden.

(1) Handelt der Täter in den Fällen der §§ 94 bis 
97 in der irrigen Annahme, das Staatsgeheimnis sei 
ein Geheimnis der in § 97a bezeichneten Art, so wird 
er, wenn

1. dieser Irrtum ihm vorzuwerfen ist,
2. er nicht in der Absicht handelt, dem vermeint

lichen Verstoß entgegenzuwirken, oder
3. die Tat nach den Umständen kein angemessenes 

Mittel zu diesem Zweck ist,
nach den bezeichneten Vorschriften bestraft. Die Tat 
ist in der Regel kein angemessenes Mittel, wenn der 
Täter nicht zuvor ein Mitglied des Bundestages um 
Abhilfe angerufen hat.

(2) War dem Täter als Beamten oder als Soldat der 
Bundesv/ehr das Staatsgeheimnis dienstlich anvertraut 
oder zugänglich, so wird er auch dann bestraft, wenn 
nicht zuvor der Beamte einen Dienstvorgesetzten, der 
Soldat einen Disziplinarvorgesetzten um Abhilfe an
gerufen hat. Dies gilt für Personen, die im Sinne des
§ 353b Abs. 2 oder des § 353c Abs. 2 verpflichtet wor- § 97
den sind, entsprechend. Spionage

§ 97b

§98
(1) Wer
1. für eine fremde Macht eine Tätigkeit ausübt, die 

auf die Erlangung oder Mitteilung von Staatsgeheim
nissen gerichtet ist, oder vgl. § 97 Abs. 2 (bei § 94 StGB West)

(3) Das Unternehmen der Spionage begeht auch, wer

2. gegenüber einer fremden Macht oder einem ihrer 
Mittelsmänner sich zu einer solchen Tätigkeit bereit 
erklärt,

1. sich von einem imperialistischen Geheimdienst 
an werben läßt;

2. sich von Organisationen, Einrichtungen, Grup
pen oder Personen oder deren Vertretern oder Hel
fern zum Zwecke der Sammlung oder Auslieferung 
geheimzuhaltender Nachrichten anwerben läßt;

3. bei Spionage gegen die Deutsche Demokratische 
Republik in anderer Weise als durch Sammlung oder 
Auslieferung geheimzuhaltender Nachrichten mit
wirkt.

wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft,
wenn die Tat nicht in den §§ 94, 96 Abs. 1 mit Strafe 
bedroht ist.


